Leistungsverzeichnis klassische Homöopathie LVKH 2011

zur sorgfältigen Ablage und Anwendung!

Kopierbare Leistungsbeschreibungen, Stand April 2022 

Die Durchsetzung des LVKH ist in erster Linie eine Frage der konsequenten Anwendung! Zur Erleichterung derselben haben Autor und Verlag die Leistungsbeschreibungen im LVKH mit korrekter Quellennennung für den Abrechnungszweck urheberrechtlich freigegeben, und zwischenzeitlich auch die Originalveröffentlichung des Leistungsverzeichnisses im Internet frei zugänglich veröffentlicht. Diese enthält unverzichtbare Hinweise zur praktischen Anwendung und rechtlichen Aspekten. Die vorliegende Datei mit selbst rechnender Tabelle auf der Folgeseite versteht sich als ein Service für die Mitglieder des VKHD. Die Tabellenzeilen sind für die Abrechnung in die Reihenfolge der erbrachten Leistungen zu bringen. In diese aktualisierte Fassung haben wir unsere Erfahrungen aus 15 Jahren Abrechnungsberatung und seit der Veröffentlichung mit einfließen lassen. 

Mit Rücksicht auf bestehende Versicherungsverträge enthält die untenstehende Tabelle Verweise auf vergleichbare GebüH-Ziffern, orientierungshalber nun auch solche zur GOÄ. Von einer Misch-Abrechnung raten wir ab: Bei Abrechnung von Leistungen, die im LVKH nicht eigens aufgeführt sind (bspw. Wegegeld), lassen Sie die Spalte „LVKH-Ziffer“ bitte leer oder setzen dort einen Strich hinein, und nennen Sie bei der Leistungsbeschreibung lediglich die zu vergleichende GebüH-Ziffer.

Die Tabelle ist selbst rechnend und eignet sich dadurch, sofern keine Abrechnungssoftware verwendet wird, auch als Bestandteil einer Dokumentvorlage in eigenem Briefpapier. Dies setzt natürlich Kenntnisse im Umgang mit Tabellen in Textverarbeitungssoftware voraus, insbesondere das Einfügen und Löschen von Zeilen sowie das Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Zelleninhalten. Wichtige Hinweise und Tipps zum Umgang mit dieser Tabelle finden Sie untenstehend. 
Für die Funktionalität in jeder Software können wir keine Garantie übernehmen.

Chronische Erkrankungen

Wir gehen davon aus, dass Heilpraktiker in der Lage sind, chronische Diagnosen inklusive rezidivierender Erkrankungen mit der angemessenen Vorsicht und Sorgfalt zu stellen. Fehldiagnosen chronischer Erkrankungen können frisch versicherte Patienten oder solche, die einen Versicherungsvertrag abschließen wollen, in vermeidbare Schwierigkeiten bringen. Um allen Anwendungsmöglichkeiten zu entsprechen, schlagen wir zur Leistungsbeschreibung die Formulierung „im chronischen oder chronisch-konstitutionell bedingten Krankheitsfall“ vor. Wem das Wort „konstitutionell“ ein Dorn im Auge ist, der kann dies auch weglassen. 

Zeitangaben als zusätzliche Argumentationsschiene gegenüber Versicherungen

Die bei einigen Ziffern angegebene Mindestdauer ist ein fester Bestandteil des LVKH und kann nicht modifiziert werden. Die hier bei Homöopathie-Leistungen vorgeschlagene Angabe des Zeitaufwandes „Erbrachter Zeitaufwand inkl. Fallanalysearbeiten: *** x 30 Min.“ haben wir nicht zum eigentlichen Bestandteil des LVKH gemacht, da dies die Anwender zur konsequenten Angabe der tatsächlich aufgewendeten Zeit zwingen würde. So bleibt die genauere Zeitangabe optional. Die in der Tabelle rot gesetzten Zeilen können auch einfach gelöscht werden. Die Sternchen werden manuell durch Zeitangaben ersetzt. Eine Zählung à 30 Minuten ist nicht zwingend, sie vereinfacht lediglich die Argumentation gegenüber PKV und Beihilfen. Wichtiger ist, dass bei einer solchen Abrechnung der angewendete Stundensatz konsistent ist.

Zeitangaben verbessern die Argumentationsgrundlage von Patienten gegenüber Erstattungsstellen. Erfolgsaussichten hat die Sache vor allem dann, in der Abrechnung „alles“ stimmt, wenn am besten auch ein entsprechender Behandlungsvertrag geschlossen wurde und wenn der Patient motiviert ist, für seine Rechte einzustehen. Wenn Sie die Unzufriedenheit eines Patienten damit in eine konstruktive Richtung bringen wollen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Die Tabellen-Vorlage finden Sie auf der Folgeseite!   

Kopiervorlage LVKH Leistungsbeschreibungen für VKHD-Mitglieder (2 Seiten)
	Datum
	LVKH-

Ziffer
	Leistungsbeschreibung gemäß
Leistungsverzeichnis klassische Homöopathie, LVKH 2011
	Betrag 

EURO

	 
	1.0
	Eingehende Untersuchung

Eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende körperliche Untersuchung.

Vgl. GebüH Ziff. 1 
	

	
	2.0
	Homöopathische Erstanamnese im chronischen Krankheitsfall einschließlich Fallanalyse

Anamneseerhebung zur Einleitung einer homöopathischen Einzelmitteltherapie im chronischen oder chronisch bedingten Krankheitsfall, mit schriftlicher Aufzeichnung und einschließlich Fallanalysearbeiten wie Symptomengewichtung, Repertorisation und Materia-medica-Abgleich. Mindestdauer 60 Minuten
Vgl. GebüH Ziff. 2/bzw. Beihilfe: Vgl. 2a GebüH 
Erbrachter Zeitaufwand inkl. Fallanalysearbeiten: *** x 30 Min.
	

	 
	2.1
	Homöopathische Folgeanamnese einschließlich Fallverlaufsanalyse

Folgeanamnese im chronischen oder chronisch-konstitutionell bedingten Krankheitsfall, unter laufender Behandlung mit schriftlicher Aufzeichnung zur Verlaufsbeurteilung einer homöopathischen Einzelmittelbehandlung und Bestimmung des weiteren Vorgehens, einschließlich erforderlicher Verlaufs- und Fallanalysearbeiten wie Symptomengewichtung, Repertorisation und Materia-medica-Abgleich. Mindestdauer 30 Minuten
Vgl. GebüH Ziff. 2/bzw. Beihilfe: Vgl. 2b GebüH
Erbrachter Zeitaufwand inkl. Fallanalysearbeiten: *** x 30 Min.
	

	 
	2.2
	Homöopathische Anamnese im akuten Krankheitsfall einschließlich Fallanalyse

Homöopathische Anamneseerhebung im akuten Krankheitsfall, mit schriftlicher Aufzeichnung und einschließlich notwendiger Fallanalysearbeiten wie Symptomengewichtung, Repertorisation und Materia-medica-Abgleich.

Vgl. GebüH Ziff. 2/bzw. Beihilfe: Vgl. 2b GebüH (bei mind. 60 Min. Zeitaufwand evtl. 2a)
Erbrachter Zeitaufwand inkl. Fallanalysearbeiten: *** x 30 Min. 
	

	 
	4.0
	Eingehende Beratung
von mindestens 15 Minuten Dauer, als alleinige Leistung oder in Verbindung mit einer Untersuchung

Vgl. GebüH Ziff. 4 
	

	 
	4.1
	Verlaufskontrolle einer homöopathischen Behandlung

von mindestens 15 Minuten Dauer. Beratung sowie zusammenfassende Erhebung maßgeblicher klinischer und homöopathischer Informationen zum Behandlungsverlauf zwecks Beurteilung und Entscheidung des weiteren Vorgehens, mit schriftlicher Aufzeichnung.

Vgl. GebüH Ziff. 4
	 

	 
	5.0
	Beratung
auch telefonisch oder per Internet

Vgl. GebüH Ziff. 5 
	 

	 
	19.5
	Psychologisch exploratives Gespräch
Strukturierte, die homöopathische Anamnese ergänzende Befragung des Patienten, bei Kindern ggf. auch der Eltern, mit dem Ziel, psychische Störungen und Verhaltensstörungen inklusive relevanter Hintergründe näher zu erkunden.

Vgl. GebüH Ziff. 19.5 
	

	Summe
	
	bitte überweisen bis ****
	
	0,00

	Hinweise
	 
	Homöopathie-Leistungen werden entsprechend Aufwand abgerechnet, der Fallanalysearbeiten wie Symptomengewichtung, Repertorisation und Materia-Medica-Abgleich auch nach dem eigentlichen Patientenkontakt miteinschließt. Evtl. Zeitangaben sind als zusätzlicher Hinweis und nicht im Sinne einer durchgängigen Abrechnung von Zeithonorar zu verstehen. Die Rechnung ist unabhängig von eventueller Erstattung durch private Krankenversicherung oder Beihilfe zu begleichen. Leistungslegende nach Leistungsverzeichnis klassische Homöopathie, LVKH 2011.
	 


*** Sternchen durch real erbrachten Zeitaufwand ersetzen, siehe einleitende Hinweise. 

**** Zahlungsziel als Datum einsetzen.

Hinweise und Tipps zum Arbeiten mit der Tabelle:

· In der rechten Betragsspalte kann nach Doppelklick der gewünschte Betrag mit Nachkomma-Stellen als Ziffern eingefügt werden - also nicht 20,-- sondern 20,00. 

· Die Rechnungssumme erhalten Sie, indem Sie in der Zeile „Summe“ in der rechten Zelle auf „0,00“ klicken und damit markieren, und dann einmalig die Taste F9 gedrückt wird. 

· Sollten danach Beträge hinzugefügt oder gelöscht werden, muss die Gesamtsumme durch erneutes, einmaliges Drücken der Funktionstaste F9 aktualisiert werden, um die korrekte Summe zu erhalten. 

· Um die Gesamtsumme wieder auf Null setzen zu können, bitte zuerst die einzelnen Teilbeträge löschen, danach die Summe über F9 aktualisieren bzw. auf Null zurücksetzen. Durch reines Löschen der Zahlen mittels Tastatur, insbesondere der Gesamtsumme, geht die Summenfunktion verloren. 

· Alternativ kann für jede neue Leistungsbeschreibung das Dokument neu geöffnet werden.

· Die letzte Tabellenzeile „Hinweise“ ist Bestandteil der Abrechnungsvorlage. Sie kann je nach Software und Layout natürlich auch als Fußnote gesetzt werden. Wir empfehlen, die im LVKH selbst und die zusätzlich vom VKHD gegebenen Hinweise eingehend zu studieren.

